
 
 
Konto der Samtgemeindekasse: 

IBAN: DE28 2655 1540 0010 0035 98 
BIC: NOLADE21BEB 
bei der Kreissparkasse Bersenbrück 

Sprechzeiten: 

Mo  10:00 - 13:00 Uhr 
Mi.  14:00 - 17:00 Uhr 
Fr.  09:00 - 12:00 Uhr 

Die Samtgemeinde im Internet: 

www.bersenbrueck.de 
Online-Dienstleistungsportal: 
openrathaus.bersenbrueck.de 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtgemeinde Bersenbrück   ·   An der Bleiche 3   ·   49593 Bersenbrück 
 

 
 
 
 
      
      
      
      
      

 

 
 
 
D E R  S A M T G E M E I N D E B Ü R G E R M E I S T E R  
 
Fachdienst V 
Bildung und Familie 
– Jugendbüro – 
 
Ausk. ert.:  Frau Kreisel 

Telefon: 05439 / 60 29 98 - 0 
Fax: 05439 / 60 29 98 - 18 
E-Mail: kreisel@bersenbrueck.de 

      www.jugend-bsb.de       
      An der Bleiche 3, 49593 Bersenbrück 

 
Ihr Zeichen / Ihr Schreiben vom:  Mein Zeichen:  Datum:       
      FD V – 51-4 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
Diese Erklärung gilt bis auf Widerruf für alle Ferienspaßveranstaltungen 
 

Liebe Eltern, 

bitte lesen Sie das Folgende aufmerksam durch: 

 Hiermit erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn an jeder ausgewählten 
Veranstaltung teilnehmen darf. 

 

 Sie erklären sich damit einverstanden, dass bei Ausflügen und mehrtägigen Veranstaltungen 
die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit haben, sich in Gruppen zu mindestens drei 
Personen zusammenzufinden und einige Zeit zu verbringen. Diese Gruppen bewegen sich 
ohne ständige Aufsicht, z.B. im Freizeitpark oder in der Stadt. Die Kinder und Jugendlichen 
erhalten eine Telefonnummer für Notfälle. Alle anderen Kinder und Jugendlichen gehen in 
Gruppen mit Betreuern.  
 

 Sie sind damit einverstanden, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn im Falle eines medizinischen 
Notfalls mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht wird. 
 

 Bei ansteckenden Krankheiten Ihrer Tochter/Ihres Sohnes, kann sie/er nicht an den 
ausgewählten Veranstaltungen teilnehmen, zum Schutz der anderen Kinder und 
Jugendlichen. 
 

 Für Verlust, Beschädigung und Verwechslung von mitgebrachten Gegenständen Ihrer 
Tochter/Ihres Sohnes wird keine Haftung übernommen. Für Schäden, die Ihre Tochter/Ihr 
Sohn einem Dritten zufügt, haften die Personensorgeberechtigten. Es ist deshalb 
empfohlen, falls nicht bereits vorhanden, eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen. 

 


